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Die Allgemeinverfügung wird dahingehend geändert, dass das 
Verweilen auf dem Brüsseler Platz täglich in der Zeit von 18.00 
Uhr bis 6.00 Uhr bis einschließlich zum 01.07.2020 untersagt 
wird. Der Bereich des Brüsseler Platzes ergibt sich aus dem 
der Allgemeinverfügung vom 22. Mai 2020 beigefügten Lage-
plan (Amtsbl. StK. Nr. 42 vom 22. Mai 2020). Ausgenommen 
von diesem Verweilverbot sind die genehmigten Außengastro-
nomieflächen und der Bereich des Kinderspielplatzes.

Diese Änderung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 

Begründung: 
Aufgrund der weiterhin massenhaft festgestellten Kontakt-
verbotsverstöße gemäß § 1 – Verhaltenspflichten im öffentli-
chen Raum, Personengruppen – der Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, in 
der ab dem 19.06.2020 gültigen Fassung, auf dem Brüsseler 
Platz erfolgt diese Verlängerung der Allgemeinverfügung vom 
22.05.2020 in der Fassung vom 27.05.2020 und 03.06.2020, 
um die Ausbreitung des Corona-Virus zu begrenzen.

Die Befristung bis zum 01.07.2020 erfolgt aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit. 

Für diese Anordnung bin ich nach § 3 der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
– ZVO-IfSG zuständig.

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung.

Die Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen diese Anord-
nung ergibt sich aus § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, 
Köln, erheben.

Im Auftrag 
gez. Dr. Nießen
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